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 Veröffentlicht am 29.03.2022

Norm

ABGB §43

EO §36

Rechtssatz

Einen Domain-Namensverwalter tri4t dann eine P6icht zur Prüfung von Registrierungen, wenn ihm zu bestimmten

Namen bereits mehrere massive Rechtsverletzungen von Namensinhabern gemeldet wurden. Dabei ist der Einwand

der ausnahmsweise fehlenden Zumutbarkeit im konkreten Einzelfall nicht im Titelverfahren, sondern im

Impugnationsverfahren zu erheben.

Entscheidungstexte

4 Ob 44/22g

Entscheidungstext OGH 29.03.2022 4 Ob 44/22g
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